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01 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath   gez. Richrath 
 
 
 
Abbrucharbeiten "Alt Schlebusch" 
- Bürgerantrag vom 30.06.2020 
- Nr. 20203708 
 
 
Eine Prüfung der Anwendbarkeit des Nachbarschaftsgesetzes auf die Baumaßnahme 
„Alt Schlebusch“ erübrigt sich, weil zwischen der Verwaltung und dem Bauherrn eine 
Lösung zur Andienung und Abwicklung der Baustelle über die Fußgängerzone Schle-
busch gefunden wurde. Eine „Sperrung der Fußgängerzone für mehrere Wochen“ ist 
hierbei nicht erforderlich. Ein ausreichender Durchfahrtsweg (Brandstraße) wird wäh-
rend der gesamten Baumaßnahme freigehalten. Die Beeinträchtigungen für die Passan-
ten und angrenzenden Geschäfte/Lokalitäten werden so gering wie möglich gehalten. 
 
Von einer etwaigen rechtlichen Auseinandersetzung zur Inanspruchnahme des Nach-
bargrundstücks wird daher abgesehen.  
 
Auf die nachfolgend als Anlage dieser Stellungnahme beigefügte Mitteilung wird verwie-
sen, die im Vorgriff auf die kommende Ausgabe des Mitteilungsblattes z.d.A.: Rat vorab 
zur Kenntnis gegeben wird.  
 
Die Baumaßnahme wird in Kürze fortgeführt. 
 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke 
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Mitteilung für den Rat und die Bezirksvertretung III 

Brandruine „Alt Schlebusch“ 
 
Auf die Stellungnahme der Verwaltung in z.d.A.: Rat Nr. 2 vom 19.02.2020 (Seite 17) 
wird verwiesen. Ergänzend wird der nachfolgende Sachstandsbericht gegeben: 
 
Die Verwaltung steht seit rund einem Jahr in einem sehr intensiven Austausch mit dem 
Bauherrn der Maßnahme. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Grenzbebauungen, 
tiefe Grundstücksparzellen, begrenzte Flächenverfügbarkeit zur Andienung der Baustel-
le etc.) kann eine singuläre Betrachtung und Umsetzung des Bauvorhabens „Alt Schle-
busch“ nicht erfolgen. Vielmehr waren und sind zeitintensive Abstimmungen mit den an-
grenzenden Eigentümern erforderlich, um die Abwicklung der Baumaßnahme einver-
nehmlich zu realisieren. 
 
Zunächst wurde zwischen August 2019 und Februar 2020 mit einem angrenzenden 
Nachbarn die Frage der Inanspruchnahme seiner rückwärtigen Flächen für die Baustel-
lenandienung erörtert, sodass die Abwicklung der Baumaßnahme über die Dechant-
Fein-Straße hätte erfolgen können. Diese Abstimmungen haben einen langen Zeitraum 
in Anspruch genommen, weil der Eigentümer im Ausland weilte und der Austausch zwi-
schen der Stadt Leverkusen und dem Nachbareigentümer daher nur schriftlich erfolgen 
konnte. Die Wahrnehmung eines persönlichen Gesprächs war dem Nachbarn zu dieser 
Zeit nicht möglich. Die vorgenannten Abstimmungen konnten leider nicht einvernehmlich 
abgeschlossen werden, sodass eine Andienung und Abwicklung der Baustelle über die 
Dechant-Fein-Straße nicht möglich war. Aus diesem Grund hat die Verwaltung gemein-
sam mit dem Bauherrn eine Möglichkeit erarbeitet, die Baumaßnahme über die Fuß-
gängerzone Schlebusch abzuwickeln.  
 
Mit dieser Lösung zwischen Verwaltung und Bauherrn konnte der Bauherr nach Karne-
val 2020 mit den Abrissarbeiten fortfahren und das Grundstück im vorderen Bereich in 
weiten Teilen bearbeiten. Ein vollständiger Abriss der Hochbauten, insbesondere im 
hinteren Grundstücksbereich, konnte allerdings nicht erfolgen, weil eine gemeinsame 
Grenzwand mit der Nachbarbebauung besteht. Aus diesem Grund wurden auch mit die-
sem Nachbarn Gespräche erforderlich, um die Nachbarbebauung statisch zu sichern 
und das weitere Vorgehen beim Abriss und Neubau des Objektes Bergische Landstraße 
54 („Alt Schlebusch“) abzustimmen. Seit Mai befindet sich die Verwaltung hier in inten-
siven moderierenden Gesprächen zwischen den Nachbarn, um den bauordnungsrecht-
lichen Belangen gerecht zu werden und eine zielführende Vorgehensweise zu erarbei-
ten. Diese Gespräche befinden sich nunmehr auf der Zielgeraden, sodass die Arbeiten 
seitens des Bauherrn fortgeführt werden können. Nach aktuellem Zeitplan soll die Bo-
denplatte im Oktober 2020 gegossen werden. 
 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke 
 
1. Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter des Rates vorab zur Kenntnis 
2. Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretung III vorab zur Kenntnis 
3. Veröffentlichung in der nächsten öffentlichen Ausgabe des Mitteilungsblatts z.d.A.: 

Rat 
 

Gez. Molitor 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke 
04.09.2020 
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